
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen, Informa tion über ge-
änderte Rechtslage mit Inkrafttreten des Hochschulz ukunftsgeset-
zes 

 

Sehr geehrte Herren Dekane, sehr geehrter Herr Prof. Bossong, 
liebe Kollegen, 

mit Inkrafttreten des Hochschulzukunftsgesetzes am 01.10.2014 hat sich 
die Rechtslage zur Zulässigkeit von Anwesenheitspflichten insbesonde-
re in Bezug auf die Lehrveranstaltungsart des Seminars grundsätzlich 
geändert. Durch die Übergangsregelung tritt allein für die Anwesen-
heitspflicht eine unmittelbare Außerkraftsetzung der zu § 64 Abs.2a des 
neuen Hochschulgesetzes widersprüchlichen Regelungen in den Prü-
fungsordnungen ein, weshalb ich Sie mit diesem Schreiben entspre-
chend informieren möchte.    

Gemäß § 64 Abs. 2a HGneu können Prüfungsordnungen eine Anwe-
senheitspflicht als Voraussetzung für die Teilnahme oder das Bestehen 
einer Prüfung zukünftig nur noch für Exkursionen, Praktika, Sprachkurse 
und praktische Übungen oder vergleichbare Lehrveranstaltungen vorse-
hen. Regelungen zur Anwesenheitspflicht in Seminaren und weiteren 
nicht genannten Lehrveranstaltungsarten sind damit grundsätzlich unzu-
lässig. In der Begründung zum Gesetz wird weiterhin dargelegt, dass 
nur Seminare, die auf eine Teilnahme von weniger als 20 bis 30 Studie-
renden angelegt sind und die somit erst die tatsächlichen Voraussetzun-
gen dafür schaffen, einen wissenschaftlichen Diskurs einzuüben, aus-
nahmsweise und bei Anlegung eines strengsten Maßstabes als eine 
vergleichbare Lehrveranstaltung im Sinne des Absatzes 2a Halbsatz 2 
angesehen werden können.  

Gleichwohl sind auch in Fällen einer gesetzlich zulässigen Ausnahme 
die Hochschulen aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip im konkreten 
Einzelfall verpflichtet, die Erforderlichkeit einer Anwesenheitsobliegen-
heit und eventuelle Alternativen zu prüfen.  
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Sofern Ihre Fakultät zukünftig beabsichtigt, seminaristisch angelegte 
Lehrveranstaltungen als vergleichbare Lehrveranstaltung im Sinne des 
§ 64 Abs. 2a HGneu anzusehen und Regelungen zur Anwesenheit be-
schließt, behalte ich mir im Rahmen der Prüfung der Rechtmäßigkeit 
eine gesonderte Einzelfallentscheidung vor. 

Regelungen zur Anwesenheitspflicht im Studiengang Medizin, die nach 
der Approbationsordnung für Ärzte vorgeschrieben sind, bleiben unbe-
rührt.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie bitten, die geänderte Rechtslage 
umgehend den Lehrenden in Ihrer Fakultät bekannt zu geben und bei 
den anstehenden Änderungen der Prüfungsordnungen zu berücksichti-
gen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

- Prof. Dr. Isabell van Ackeren - 


